
 

Gesetz zur Abmilderung der Folgen der  
COVID-19-Pandemie in Kraft  
Erste Erfahrungen und Handlungsoptionen für Vereine und Verbände 

Nachdem das Gesetzgebungsver-
fahren mit dem zustimmenden Be-
schluss des Bundesrates vom 27. 
März 2020 und der anschließend 
erfolgten Verkündung des Geset-
zes im Bundesgesetzblatt abge-
schlossen wurde, sind die im Ge-
setz enthaltenen Regelungen 
nunmehr in Kraft und können bei 
der Verbandstätigkeit und der 
Durchführung von Mitgliederver-
sammlungen im Jahr 2020 genutzt 
werden. 

I. Einleitung 

Um Verbände ohne entspre-
chende Satzungsklauseln in die 
Lage zu versetzen, auch bei wei-
terhin bestehenden Beschrän-
kungen der Versammlungsmög-
lichkeiten erforderliche Be-
schlüsse zu fassen und hand-
lungsfähig zu bleiben, wurden vo-
rübergehend substantielle Er-
leichterungen für die Durchfüh-
rung von Mitgliederversammlun-
gen von Vereinen geschaffen. 

Für Vereine gilt damit insbeson-
dere ab sofort, dass die Durchfüh-
rung von Versammlungen auch 
ohne physische Präsenz sowie 
durch eine Beschlussfassung au-
ßerhalb von Versammlungen mög-
lich ist. Im Übrigen wurden Rege-
lungen für den vorübergehenden 
Fortbestand bestimmter Organ-
bestellungen geschaffen. Diese 
bleiben solange bestehen, bis die 
Organe abberufen werden oder 
ein Nachfolger gewählt wurde 
(vgl. Art. 2 § 5 Abs. 1 des Gesetzes). 

II. Erste Erfahrungen und Hand-
lungsoptionen 

Nach Inkrafttreten des Gesetzes 
sind den Verbänden verschiedene 
Handlungsoptionen eröffnet. 

Erste Erfahrungen haben gezeigt, 
dass das Gesetz zwar in seiner 
Zielsetzung zu begrüßen ist, in der 
praktischen Umsetzung allerdings 
weitergehende Fragen aufwirft, 
deren Beantwortung zwingend 
erforderlich ist, um eine rechtssi-
chere Handhabung der Gesetzes-
vorgaben zu gewährleisten. Ge-
rade die ordnungsgemäße Be-
schlussfassung der Mitglieder-
versammlung bei der Durchfüh-
rung von Wahlen oder Satzungs-
änderungen ist auch unter Beach-
tung der neuen gesetzgeberi-
schen Vorgaben sicherzustellen, 
um einer Anfechtung der Be-
schlüsse durch einzelne Mitglie-
der vorzubeugen und für die 
künftige Verbandstätigkeit 
Rechtssicherheit herzustellen. 

Das Gesetz zur Abmilderung der 
Folgen der COVID-19-Pandemie 
sieht in Art. 2 § 5 Abs. 2 und 3 eine 
Änderung der bisherigen Rechts-
lage aus § 32 BGB vor und eröffnet 
dem einzelnen Verband im We-
sentlichen drei Handlungsoptio-
nen für die Durchführung von Mit-
gliederversammlungen in Zeiten 
der COVID-19-Pandemie. Diese 
Handlungsoptionen sind auch 
dann möglich, wenn dies die Sat-
zung des Vereins nicht ausdrück-
lich vorsieht! 

  



 

Es handelt sich um die folgenden 
Optionen: 

(1) Abhaltung der Mitgliederver-
sammlung im virtuellen 
Raum/ durch elektronische 
Kommunikation 

(2) Schriftliche Stimmabgabe 
durch das einzelne Mitglied im 
Vorfeld ohne Teilnahme an der 
Mitgliederversammlung 

(3) Beschlussfassung im Umlauf-
verfahren ohne Mitglieder-
versammlung 

(1.) Virtuelle Mitgliederver-
sammlung 

Bei der ersten Handlungsoption 
handelt es sich um die in der jün-
geren Vergangenheit aufgrund 
der neuen Medien im Vordringen 
befindliche sog. virtuelle Mitglie-
derversammlung, die bereits Ge-
genstand in der Rechtsprechung 
war (OLG Hamm, Beschl. vom 
27.09.2011, Az. 27 W 106/11 = NZG 
2012, 189) und von dieser für zuläs-
sig er-achtet wurde. War bisher 
erforderlich, dass eine virtuelle 
Mitgliederversammlung in der 
Satzung vorgesehen sein musste, 
so kann eine solche nunmehr auch 
ohne Satzungs-grundlage durch-
geführt werden. Künftig sind da-
mit auch solche virtuellen Mitglie-
der-versammlungen möglich, zu 
denen sich Vorstand und Mitglie-
der - z.B. in einem Chat-Room - zu-
sammenschalten können. Die 
Durchführung einer solchen vir-
tuellen Mitgliederversammlung 
setzt allerdings voraus, dass zu-
nächst überhaupt zu einer Mit-
glieder-versammlung unter Be-
achtung der Satzungsvorgaben 
eingeladen wird (das ist der Un-
terschied zur dritten Hand-
lungsoption). Sodann muss zum 
einen gewährleistet sein, dass 

sämtlichen Mitgliedern der Zu-
gang zur virtuellen Mitgliederver-
sammlung eröffnet wird, zum an-
deren aber zugleich auch sicher-
gestellt wird, dass nur solche Per-
sonen teilhaben, die eine Mitglied-
schaft im Verband unterhalten, 
wobei dies durch individuelle Zu-
gangsdaten ermöglicht werden 
kann. Dies erfordert insbesondere 
die technische Umsetzung der 
Vorgaben im Vorfeld der virtuel-
len Mitgliederversammlung. 

(2.) Schriftliche Stimmabgabe im 
Vorfeld ohne persönliche Teil-
nahme 

Die zweite Handlungsoption er-
möglicht die schriftliche Stimm-
abgabe durch das Mit-glied im 
Vorfeld einer Mitgliederversamm-
lung ohne dass eine persönliche 
Teilnahme am Versammlungsort 
erforderlich wird. Auch bei dieser 
Handlungsoption muss somit eine 
Einberufung zur Mitgliederver-
sammlung unter Beachtung der 
Form- und Fristvor-gaben der Sat-
zung erfolgen, womit die Mitglie-
der damit zwar über die Durchfüh-
rung der Mitgliederversammlung 
an einem konkret bezeichneten 
Ort und zu einer konkret bezeich-
neten Uhrzeit informiert, zugleich 
aber gebeten werden, von einer 
Anwesenheit am Versammlungs-
ort abzusehen und vielmehr ihre 
Stimme auf schriftlichem Wege 
bereits im Vorfeld der Versamm-
lung an den Verband zu übermit-
teln, wobei das Erfordernis der 
Schriftlichkeit (wohl) keine Über-
mittlung per E-Mail zulässt, da das 
Ge-setz hinsichtlich der zweiten 
Variante im Gegensatz zur dritten 
Variante ausdrücklich von 
„schriftlich“ spricht. 



 

(3.) Beschlussfassung im Umlauf-
verfahren ohne Versammlung 
der Mitglieder 
Die dritte Handlungsoption sieht 
ein reines Umlaufverfahren vor, 
bei dem die Mitglieder ohne Ver-
sammlung Beschlüsse fassen, 
wozu eine Stimmabgabe in Text-
form (d.h. auch per E-Mail oder Fax) 
erforderlich ist. Bei dieser Hand-
lungsoption erfolgt damit keine 
Einberufung zur Mitgliederver-
sammlung, sondern es wird aus-
schließlich im Um-laufverfahren 
entschieden. Sah § 32 Abs. 2 BGB 
bisher eine wirksame Beschluss-
fassung nur dann vor, wenn alle 
Mitglieder ihre Zustimmung zu 
dem Beschluss schriftlich erklä-
ren (Einstimmigkeitsprinzip), so 
ist nach dem neuen Gesetz ein Be-
schluss auch ohne Versammlung 
der Mitglieder jedenfalls dann gül-
tig, wenn alle Mitglieder beteiligt 
wurden, bis zu dem vom Verein ge-
setzten Termin mindestens die 
Hälfte der Mitglieder ihre Stimme 
in Textform, d.h. in Schriftform 
durch Briefwahl aber auch per 
Mail, abgegeben haben und der 
Beschluss mit der erforderlichen 
Mehrheit gefasst wurde. Bei der 
dritten Handlungsoption ist ein 
Beschluss der Mitgliederver-
sammlung damit bei Erfüllung der 
im Gesetz vorgesehenen Beteili-
gungsquote sowie der Erfüllung 
des (sich aus der Satzung oder 
dem Gesetz ergebenden) Mehr-
heitserfordernisses wirksam. 

III. Fazit 
Das bezeichnete Gesetz stellt den 
Verbänden damit verschiedenste 
Handlungsoptionen zur Verfü-
gung, die sicherstellen sollen, dass 
notwendige Beschlüsse in den 
Verbänden (insbesondere auch zu 

Wahlen bzw. Satzungsänderun-
gen) trotz der erheblichen Ein-
schränkungen im Zuge der COVID-
19-Pandemie gefasst werden kön-
nen. Trotz der auf den ersten Blick 
begrüßenswerten Erleichterun-
gen durch das Gesetz beinhaltet 
die praktische Umsetzung der ge-
setzgeberischen Vorgaben einige 
Fallstricke, die zwingend zur Ver-
meidung von unwirksamen Be-
schlussfassungen zu vermeiden 
sind. So müssen etwa die sat-
zungsmäßigen Vorgaben zur Ein-
berufung - sofern eine solche er-
forderlich ist (vgl. oben) - einge-
halten werden und es muss etwa 
im Falle von Wahlen auch in den 
besonderen Zeiten der COVID-19-
Pandemie gewährleistet sein, dass 
der an einem Amt interessierten 
Person die Kandidatur möglich ist, 
wobei dies etwa über die Erstel-
lung einer Kandidatenliste nach 
vorheriger „Anmeldung“ der Kan-
didatur, z.B. per E-Mail oder Brief, 
erfolgen kann. 

Sie haben noch Fragen?  

Für Rückfragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung: 

FORUM DC,  
Gesellschaft für Datenschutz 
und Compliance mbH 
Raderberger Straße 190 
50968 Köln 

Telefon 0221 / 423 37 78-0, Telefax 
0221 / 423 26 195 

info@forum-dc.de, 
www.forum-dc.de 

FORUM DC ist Kooperations-
partner der Deutschen Gesell-
schaft für Verbandsmanage-
ment e.V. (DGVM) und Partner 
der Verbände.


